
Amt Schönberger Land
Vorlage-Nr: VO/1/0019/2019      -   Fachbereich I
Status: öffentlich
Sachbearbeiter: A.Lütgens-Voß
Datum: 11.06.2019
Telefon: 038828/330-1100

Beschlussvorlage
Stadt Schönberg

E-Mail: a.luetgens-voss@schoenberger-land.de

Entsendung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat der GGS
Abstimmung:

Beratungsfolge Ja Nein Enth.
Stadtvertretung Schönberg

Sachverhalt:

Die Stadt Schönberg ist alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg 
mbH. 
Bisherige Mitglieder des Aufsichtsrats:
Herr Rainer Jörke Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Jörg Burmeister stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Marian Stickel
Herr Michael Lange
Herr Marian Waszkiewicz
Herr Günter Krüger
Frau Sybille Hartmann
.
Nach dem Gesellschaftsvertrag werden die Mitglieder des Aufsichtsrats von der 
Gesellschafterversammlung aufgrund von Vorschlägen der Stadt Schönberg gewählt. Die Amtszeit 
der gewählten Aufsichtsratsmitglieder endet jeweils mit Beendigung des Tages, an dem die 
Stadtvertretung der Stadt Schönberg nach einer Neuwahl erstmalig zusammentritt.
Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung bestellt 
_____________________ ___________________

_____________________ ___________________

_____________________ ___________________

_____________________

als Mitglieder im Aufsichtsrat der GGS.

Finanzielle Auswirkungen: 
ohne

Anlage: 
Gesellschaftervertrag vom 21. Oktober 1996 UR.342/1996
Gesellschafterbeschluss vom 04. Mai 2017 UR 749/2017
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URNr. -Ail /2017 

DR.  MORITZ v. CAMPE 
NOTAR 

19205 Gadebusen 
Fritz-Reuter-Straße 15 

Telefon: 03886/71 54 6-0 
Telefax: 03886/71 54 6-29 

Gesellschafterbeschiuss 

Heute, den 04. Mai 
zweitausendsiebzehn 

erschien vor mir,  

Dr.  Moritz v. Campe, 

Notar mit dem Amtssitz in Gadebusch, an der Geschäftsstelle: 

142AC 
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1.  Hen  Lutz Götze, geboren am 29,04.1950 

dienstansässig in 23923 Schönberg, Am Markt 15, 

ausgewiesen durch Personalausweis. 

Der Erschienene handelt nicht im eigenen Namen, sondern ftir die Stadt Schön-
berg als deren Bürgermeister. 

Die Stadt Schönberg ist nach Angaben die alleinige Gesellschafterin der im Han-
delsregister des Amtsgerichts Schwerin unter HRB 3963 eingetragenen Grund-
stücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH. 

Sie tritt unter Verzicht auf Formen und Fristen der Einberufung zu einer Gesell-
schafterversammlung zusammen und beschließen die folgende 

Satzungsänderung und Kapitalerhöhung 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 50.000,00 und ist voll eingezahlt. 
Die Alleingesellschafterin hält einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von DM 
50.000,00. 

Unter Verzicht auf alle etwa durch Gesetz oder Satzung geregelten Form- und 
Fristerfordernisse halte ich hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und be- 
schließe was folgt: 

1. Das Stammkapital wird auf Euro umgestellt und entspricht nach dem amt-
lichen Umrechnungskurs EUR 25.564,59. 

2. Das Stammkapital wird sodann geglättet und um EUR 35,41 auf EUR 
25.600,00 erhöht, und zwar durch entsprechende Aufstockung des einzi-
gen Geschäftsanteils. Zur Übernahme wird der Alleingesellschafter zuge-
lassen. Der Aufstockungsbetrag wird durch den Gesellschafter sofort in 
bar eingezahlt, Die aufgestockte Stammeinlage nimmt am Gewinn des 
laufenden Geschäftsjahres teil. 

3. Die Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert: 

§ 3 (1) (Stammkapital) wird wie folgt neu gefasst: 

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.600,00 
Worten: fiinfundzwanzigtausendsechshundert), 

§ 3 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

Einziger Gesellschafter ist die Stadt Schönberg mit einem Geschaftsanteil 
von 25.600,00 EUR. 
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§ 3 Abs. 3 wird ersatzlos aufgehoben. 

In § 9 Abs. 2 wird am Ende folgender Satz ergänzt: 

Der Bürgermeister der Stadt Schönberg hat ein Teilnahmerecht an den 
Sitzungen des Aufsichtsrates, soweit nicht gesetzliche Vorschrifien entge-
genstehen. 

§ 18 Satz 2 wird am Ende um folgende Absätze ergänzt: 

o) 

die Aufstellung des Wirtschaftsplans und der fünfjährigen Finanzplanung 
nach § 19a 

Gründung, Erwerb, Veränderung und Veräußerung von anderen Unterneh-
men und die Beteiligung an solchen 

Nach § 19 wird folgender § 19a ergänzt: 

§ 19a 

Die Gesellschaft hat in sinngemäßer Anwendung der  fir  kommunale Eigen-
betriebe geltenden Vorschrifien für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschafts-
plan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzpla-
nung zugrunde zu legen. Wirtschaftsplan und Finanzplanung sind der Stadt-
vertretung der Stadt Schönberg zur Kenntnis zu geben. 

In § 19 Abs. 3 wird am Ende folgender Satz ergänzt: 

Abweichend von §§ 286 Abs. 4 und 288 HGB sind im Jahresabschluss die 
Angaben nach § 285 Nr. 9  lit.  a) und b) HGB zu machen. 

§ 24 Abs. 2 Satz 2 wird durch folgenden Satz ersetzt: 

Der Stadt Schönberg und der für die überörtlichen Priifimgen zuständigen 
Prüfimgsbehörde stehen die Befugnisse aus § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz 
zu. 

Der Erschienene erklärte die Gesellschafterversarnmlung damit für beendet. 

Übernahmeerklärung 

Die Stadt Schönberg erklärt, dass sie auf das erhöhte Stammkapital der GmbH 
den Aufstockungsbetrag in Höhe von EUR 35,41 übernimmt. 
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Schlussbestimmungen 

Der Notar wies den Erschienenen darauf hin, dass die Änderungen aber erst mit 
Eintragung im Handelsregister wirksam werden. Weiterhin wies der Notar auf 
die Haftung der Gesellschafter  fir  übernorrunene, aber nicht einbezahlte Einla-
gen, die Rechtsfolgen einer verdeckten Sacheinlage und Voreinzahlung hin. 

Die Kosten trägt die Gesellschaft. Der Notar wird beauftragt, den Vollzug der 
Urkimde zu betreiben. 

Die Beteiligten beauftragen und bevollmächtigen die Mitarbeiterinnen des beur-
kunden Notars 

Frau Christin Storma, Frau Christine Horstmann, Frau Lydia Lienshöft, Frau Cli-
via  Krohn  und Frau Doris Brendemühl, 

je einzeln, ohne eigene Haftung zu übernehmen, alles zur Abänderung oder Er-
gänzung dieses Beschlusses etwa noch erforderliche Erklärungen vor dem amtie-
renden Notar abzugeben und entgegenzunehmen, Die Bevollmächtigten können  
fib-  den Beteiligten zugleich handeln und sind berechtigt, Untervollmacht zu er-
teilen. Die Vollmacht soll mit dem Tode der Vollmachtgeber nicht erlöschen. 

Vorgelesen vom Notar, von dernBeteiligten genehmigt und eigenhändig unter-
schrieben: 
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